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Grafen von Lecce, wie überhaupt dieser Passus Probleme aufwirft. Danach habe 
die Kaiserin - und nicht, wie Villani vermutet, König Tankred - dem unge­
nannten Grafen von Lecce ein Bestätigungsprivileg bezüglich seiner Grafschaft 
verliehen Privilegium ...de confirmatione Liciensis comitatus). Das kann erst 
nach dem Bareser Oster-Hoftag des Jahres 1195 geschehen sein, auf dem Hein­
rich VI. seine Gemahlin als Regentin für die Dauer seiner Abwesenheit ein­
setzte6. Graf von Lecce war damals Robertus de Biccaro, dem der Kaiser die 
Grafschaft übertragen hatte, nachdem die Verleihung an Wilhelm III., den min­
derjährigen Sohn König Tankreds7, wegen der angeblichen Verschwörung 
gegen Heinrich VI. rückgängig gemacht und die frühere Königsfamilie zusam­
men mit ihren Beratern exiliert worden war8. Zuvor hatte König Tankred die 
Grafschaft in eigener Hand behalten und zudem die Stadt Castellaneta dem 
Erzbistum Tarent entfremdet9, was Konstanze schon im ersten Jahr ihrer 
Regentschaft zu revidieren befohlen hatte10. Etwa parallel dazu müßte ihre 
Bestätigungsurkunde für den neuen Grafen von Lecce gegeben worden sein, die 
durch die vorliegende unbeeinträchtigt bleiben sollte.
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Konstanzes verlorene Urkunde wird die von Heinrich VI. nach seiner Krö­
nung zum sizilischen König vorgenommene Grafschaftsverleihung an Robertus 
de Biccaro bestätigt haben. Daß solche mit nur kurzem Abstand vorgenomme­
nen Bestätigungen von Verfügungen des Kaisers durch seine Gemahlin vorka- 
men, ist bekannt11. Die unverfänglichste Interpretation des Sach Verhalts wäre 
also, daß die Kaiserin die Verleihung der Grafschaft Lecce (Dep.) und die Bestä­
tigung der Rechte Castellanetas als voneinander unabhängige Rechtsakte ansah, 
die nicht durch die von Tankred vorgenommene, gewaltsame Übernahme 
Castellanetas präjudiziert waren. Man mag zunächst den non obstante-VassMs als 
Interpolation ansehen, wie dies auch Villani nicht ausschließen wollte12. Aber 
die Frage des cui bonof wäre in diesem Fall schwerlich zu beantworten, und for­
mal finden wir einen ähnlich formulierten Vorbehalt auch in einer Urkunde 
Tankreds13.

Auffälliger ist das Schweigen darüber, daß die Stadtherrschaft von Castellane­
ta 1195 Mai 13 und 1196 Juni 11 von Heinrich VI. an den Erzbischof von 
Tarent, seinen Hofvikar, übertragen worden war14, und wenn der bei Ughelli


